
 

 

Eine Hausarztpraxis und eine Apotheke im "Hirsch-Forum" des 9. Stadtbezirks 

integrieren 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00558 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-

Nymphenburg am 05.05.2022 

 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08966 

 

 

 

1 Anlage 

 

 

Beschluss des Bezirksausschusses des 

Stadtbezirkes 9 Neuhausen-Nymphenburg vom 25.04.2023  

Öffentliche  Sitzung 

 

I.  Vortrag der Referentin 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 9 Neuhausen-Nymphenburg hat am 

05.05.2022 die als Anlage beigefügte Empfehlung Nr. 20-26 / E 00558 beschlossen. 

 

In der Empfehlung wird gefordert, dass eine Hausarztpraxis und eine Apotheke im 

„Hirsch-Forum“ betrieben werden sollen. 

 

Die Bürgerversammlungsempfehlung betrifft ausschließlich den Stadtbezirk 

9 Neuhausen-Nymphenburg. Sie beinhaltet eine Angelegenheit, für die der 

Oberbürgermeister zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 22 

Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München). Gemäß § 9 Abs. 4 2. 

Spiegelstrich der Bezirksausschuss-Satzung obliegt somit die Behandlung der 

Bürgerversammlungs-empfehlung dem Bezirksausschuss. Der Beschluss des 

Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich empfehlenden Charakter. 

 

Der Gesundheitsausschuss wird regelmäßig mit dem Thema ambulante haus- und 

kinderärztliche Versorgung in München befasst, zuletzt in der Sitzung des Gesundheits-

ausschusses vom 19.01.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V 08560). In den Sitzungen 

wurden die Grundlagen der ambulanten ärztlichen Bedarfsplanung sowie die Entwicklung 

der ambulanten Versorgungsstruktur mit Haus- und Kinderarztpraxen in München 

ausführlich dargestellt.  
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Da die Grundlagen der Bedarfsplanung, wie oben beschrieben, bereits an anderer Stelle 

dargestellt wurden, wird im Folgenden nur auf die konkrete Situation im „Hirsch-Forum“ 

eingegangen.  

 

Hausarztpraxis im „Hirsch-Forum“  

Das sogenannte „Hirsch-Forum“ ist ein Einkaufszentrum, das offiziell „Forum am 

Hirschgarten“ heißt und an der Friedenheimer Brücke am südlichen Rand des 

Stadtbezirkes 09 Neuhausen-Nymphenburg liegt. Im Umkreis von 1 km um das 

Einkaufszentrum herum befinden sich mindestens sechs Hausarztpraxen, jeweils drei 

nördlich und südlich des „Hirsch-Forums“.  

Laut Bedarfsplanungs-Richtlinie (BP-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 

herrscht für Ärzt*innen Niederlassungsfreiheit innerhalb einer Planungsregion. Das 

bedeutet, dass weder die Landeshauptstadt München noch die Kassenärztliche 

Vereinigung Bayerns (KVB) vorgeben können, wo sich Arztpraxen innerhalb von München 

niederlassen. Dennoch bemüht sich das Gesundheitsreferat (GSR) seit langem um eine 

gleichmäßigere Verteilung von Haus- und Kinderarztpraxen über das Stadtgebiet. 

Näheres zu den vergangenen und geplanten Maßnahmen des GSR findet sich ebenfalls 

in der oben genannten Sitzungsvorlage.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Versorgungssituation mit Haus- und Kinderarztpraxen 

im Stadtbezirk 09 im stadtweiten Vergleich überdurchschnittlich gut ist. Daher besteht aus 

Sicht des GSR kein Handlungsbedarf im Sinne des Antrags bei ohnehin geringen 

Einflussmöglichkeiten der Landeshauptstadt München.  

  

Apotheke im „Hirsch-Forum“  

In der Empfehlung des BA 09 wird ebenfalls eine Apotheke im „Hirsch-Forum“ gefordert. 

Im Umkreis von ca. 1,5 km um das Forum befinden sich derzeit drei Apotheken, die auch 

mit dem ÖPNV gut erreichbar sind.   

  

In Deutschland besteht für Apotheken grundsätzlich Niederlassungsfreiheit unter 

Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben. Es gibt keinerlei 

Zulassungsbeschränkungen, die sich am Versorgungsbedarf orientieren würden. Die 

Entscheidung zur Eröffnung einer Apotheke wird sich daher hauptsächlich auf 

wirtschaftliche Faktoren stützen. Jede*r Apotheker*in kann neben der Hauptapotheke 

noch bis zu drei Filialapotheken betreiben, die jedoch in räumlicher Nähe zueinander 

liegen müssen. Die Kreisverwaltungsbehörden sind zuständig für die arzneimittel- und 

apothekenrechtliche Überwachung der öffentlichen Apotheken. Auf die Eröffnung bzw. die 

Standortwahl von Apotheken hat die Landeshauptstadt München jedoch keinerlei 

Einflussmöglichkeiten.  

 

Der Empfehlung Nr. 20-26 / E 00558 kann deshalb nicht entsprochen werden. 
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Der Korreferent des Gesundheitsreferats, Herr Stadtrat Stefan Jagel und 

der zuständige Verwaltungsbeirat, Herr Stadtrat Prof. Dr. Hans Theiss, sowie die 

Stadtkämmerei haben einen Abdruck der Vorlage erhalten. 

 

 

 

II. Antrag der Referentin  

 

1. Von der Sachbehandlung der Empfehlung Nr. 20-26 / E 00558 als laufende 

Angelegenheit wird Kenntnis genommen.  

 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00558 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 

9 Neuhausen-Nymphenburg vom 05.05.2022 ist damit satzungsgemäß erledigt. 

 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag.  

 

 

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 9 Neuhausen-Nymphenburg der 

Landeshauptstadt München 

 

 

Der/Die Vorsitzende Die Referentin 

 Beatrix Zurek 

berufsmäßige Stadträtin 
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IV. WV Gesundheitsreferat, Beschlusswesen GSR-RB-SB 

1. Die Übereinstimmung dieses Abdruckes mit dem beglaubigten Original wird bestätigt. 

2. An 

den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg 

das Revisionsamt 

das Direktorium - HA II/BAG Nord (zu Az. 20-26/ E00558) 1-fach 

 

 

zur Kenntnis. 

 

 

 

Am_____________________  

Gesundheitsreferat 

 GSR-BdR-SB 

 


